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Ökonomische Rahmen-
bedingungen im Rettungs-
dienst
Teil III – Finanzierungsstruktur 
im Rettungsdienst

Externe Finanzierung

Die landesrechtlichen Regelungen zur
Finanzierung des Rettungsdienstes un-
terscheiden überwiegend zwischen In-
vestitions- und Betriebskosten. Im Hin-

blick auf die Finan-
zierung der Investi-
tionskosten wer-
den teilweise kon-
krete Investitions-
tatbestände (z. B.
Fahrzeugbeschaf-

fung,Errichtung von baulichen Anlagen,
z. B. Rettungswachen) benannt, die ent-
weder vollständig oder anteilig aus öf-
fentlichen Haushalten finanziert werden
[3]. Teilweise stehen diese Finanzie-
rungszusagen, wie beispielsweise in
Nordrhein-Westfalen gemäß § 15 Abs. 3
RettG, unter Haushaltsvorbehalt.

Bei der Finanzierung des Rettungs-
dienstes durch öffentliche Mittel ist da-
nach zu unterscheiden, ob die Finanzie-
rungsbeiträge durch den Bund, die Län-
der oder die Kommunen geleistet wer-
den.

Da der Rettungsdienst in die grund-
sätzliche Regelungskompetenz der Län-
der fällt, sind die Einflußmöglichkeit
und das finanzielle Engagement des
Bundes im Rettungsdienst begrenzt. Die

Finanzierungsbereiche

Die Finanzierung des Rettungsdienstes
wird in den Rettungsdienstgesetzen der
Länder und den ergänzenden Ausfüh-
rungsbestimmungen mehr oder weni-
ger detailliert und
unterschiedlich
geregelt. Der Ret-
tungsdienst ver-
fügt über ein poly-
genes Finanzie-
rungssystem, d. h.
die Finanzierungslasten werden auf mehr
als 2 Finanzierungsträger verteilt. In Ab-
hängigkeit von den verschiedenen Fi-
nanzierungsquellen können für den Ret-
tungsdienst vier erkennbare Finanzie-
rungsbereiche unterschieden werden [2]:
◗ externe Finanzierung (Zuschüsse bzw.

Kostenübernahmen aus öffentlichen
Haushalten),

◗ Tariffinanzierung (Finanzierung über
Benutzungsentgelte, Gebühren, Preise
etc.),

◗ Interne Finanzierung (Eigenleistun-
gen, Eigenmittel und Spenden durch
die Hilfsorganisationen),

◗ Finanzierungsbeiträge Dritter (zweck-
gebundene Zuschüsse von Stiftungen
und gemeinnützigen Vereinen).

In Abhängigkeit von den länderspezifi-
schen Finanzierungsregelungen wei-
chen die Anteile der einzelnen Finanzie-
rungsbereiche an der Gesamtfinanzie-
rung erheblich voneinander ab.
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In einer Serie von drei Beiträgen werden
die ökonomischen Rahmenbedingun-
gen des Rettungsdienstes systemati-
siert. In Teil I in der Ausgabe 1/99 von
NOTFALL & RETTUNGSMEDIZIN wurden
die Begriffe Wirtschaftlichkeit, Effizienz
und Effektivität im Rettungsdienst prä-
zisiert und die Leistungen des Rettungs-
dienstes untersucht. Teil II im letzten
Heft klärte grundlegende Kostenbegrif-
fe und erläuterte die Kostenstruktur im
Rettungsdienst unter besonderer Be-
rücksichtigung der kalkulatorischen Ko-
sten. Im vorliegenden Teil III wird ab-
schließend die Finanzierungsstruktur im
Rettungsdienst analysiert, wobei der
Schwerpunkt auf die Tariffinanzierung
gesetzt wird.

Dr.-Ing. R. Schmiedel
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Bundeskanzlerplatz 2-10, D-53113 Bonn

„Die Finanzierung des Rettungs-
dienstes wird in den Rettungsdienst-
gesetzen der Länder und den ergän-
zenden Ausführungsbestimmungen

geregelt.“
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Leistung finanziert werden.
◗ Äquivalenzprinzip: Die Gebühr ist

nach Art und Umfang der Inan-
spruchnahme zu bemessen. Maßstä-
be, die nicht im Zusammenhang mit
der Inanspruchnahme der Einrich-
tung stehen,dürfen bei der Gebühren-
festsetzung nicht berücksichtigt wer-
den (Ausnahme: Ermäßigung aus so-
zialen Gründen, z. B. nach § 4 Abs. 2
Satz 2 KAG Schleswig-Holstein). Das
OVG Nordrhein-Westfalen hat in sei-
nem Urteil vom 11.08.1993 – 9 A
2239/91 – entschieden, daß auch die
durch nicht gebührenpflichtige Ein-
sätze (Fehleinsätze) entstehenden Ko-
sten nicht auf die in anderen Fällen
gebührenpflichtigen Benutzer der
Einrichtung umgelegt werden dürfen.

Die Krankenkassen müssen nach § 133
Abs. 2 SGB V die von den Trägern des
Rettungsdienstes oder dem Land festge-
setzten Entgelte zur Grundlage ihrer Er-
stattung machen. Die Erstattungen kön-
nen jedoch auf Festbeträge beschränkt
werden, wenn:
◗ vor der Entgeltfestsetzung den Kran-

kenkassen oder ihren Verbänden kei-
ne Gelegenheit zur Erörterung gege-
ben wurde,

◗ bei der Entgeltbemessung Investiti-
onskosten und Kosten der Reserve-
vorhaltung berücksichtigt worden
sind, die durch eine über die Sicher-
stellung der Leistungen des Rettungs-
dienstes hinausgehende öffentliche
Aufgabe der Einrichtungen bedingt
sind, oder

◗ die Leistungserbringung gemessen an
den rechtlich vorgegebenen Sicher-
stellungsverpflichtungen unwirt-
schaftlich ist.

In einigen Ländern werden Benutzungs-
entgelte zwischen Trägern bzw. Durch-
führenden des Rettungsdienstes auf der
einen Seite und den Kassen auf der an-

deren Seite ver-
handelt oder im
Falle des Fehlens
einer Vereinba-
rung  durch einsei-
tige Regelung fest-

gesetzt oder von einer Schiedsstelle be-
stimmt [4].

Auffallend bei der Finanzierung des
Rettungsdienstes ist die Existenz einer

Die in den Rettungsdienstgesetzen
der Länder geregelte Höhe der externen
Finanzierung beeinflußt direkt den An-
teil an den Gesamtkosten, der über Ta-
rife finanziert wird.

Tariffinanzierung

Grundsätzliche Überlegung bei der Ta-
riffinanzierung ist es, die Empfänger der
Leistung des Rettungsdienstes bzw. de-
ren Krankenkassen an der Finanzierung

zu beteiligen. Der
Begriff Tarif ist
hier als Oberbe-
griff zu verstehen.
In Abhängigkeit
davon, wer an der

Gebührenfestsetzung beteiligt ist, kön-
nen 2 Möglichkeiten der Tariffinanzie-
rung unterschieden werden:
◗ Finanzierung durch Benutzungsge-

bühren,
◗ Finanzierung durch Benutzungsent-

gelte.
Benutzungsgebühren werden aufgrund
einer gesetzlichen Ermächtigung (z. B.
Kommunalabgabengesetz) und einer
Gebührensatzung oder -ordnung durch
Gebührenbescheid erhoben. Gebühren-
schuldner bei der Erhebung ist der
transportierte Patient,der seinerseits die
Gebühren gegen seine Krankenkasse
geltend machen kann [4].

Hinsichtlich der Höhe der Benut-
zungsgebühren sind zur Gebühren-
finanzierung folgende 3 Prinzipien zu
berücksichtigen:
◗ Kostendeckungsprinzip: Wird die öf-

fentliche Einrichtung ganz oder teil-
weise aus Benutzungsgebühren finan-
ziert, so dürfen die Gebühreneinnah-
men die Kosten der Einrichtung nicht
übersteigen.

◗ Verursacherprinzip: Bei Einrichtun-
gen, die überwiegend dem Vorteil ein-
zelner Personen
oder Personen-
gruppen dienen,
sollen möglichst
kostendeckende
Benutzungsge-
bühren erhoben werden, so daß die
tatsächlichen Kosten nicht aus Steuer-
mitteln gedeckt zu werden brauchen,
sondern durch den Empfänger der
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externe Finanzierung durch den Bund
umfaßt im wesentlichen den teilweisen
Ausgleich von Kosten, die im Rettungs-
dienst durch die Beschäftigung und den
Einsatz von Zivildienstleistenden entste-
hen. Daneben beteiligt sich der Bund an
der Finanzierung des Rettungsdienstes
durch die Bereitstellung und Wartung
von bundeseigenen Rettungshubschrau-
bern, den Einsatz entsprechend ausge-
bildeter Piloten und durch die Übernah-
me eines Teils der Betriebskosten. Auch
die rettungsdienst-
liche Grundlagen-
und Anwendungs-
forschung wird
überwiegend von
Bundesmitteln ge-
tragen. Das Bundesministerium für Ver-
kehr (BMV) läßt durch die Bundesan-
stalt für Straßenwesen (BASt) u. a. alle 2
Jahre die „Leistungsanalyse Rettungs-
dienst“ erstellen, die Grundlage des Un-
fallverhütungsberichtes des Bundesver-
kehrsministeriums ist [5].

Der größte Anteil an der externen
Finanzierung wird von den Ländern ge-
tragen, die sich in den Rettungsdienst-
gesetzen zur Übernahme von Investi-
tions-, aber auch von Betriebskosten
verpflichtet haben. Der Umfang der Ko-
stenübernahme weicht in den einzelnen
Ländern erheblich voneinander ab.
Grundsätzlich ist jedoch ein Rückzug
der Länder aus der Finanzierung des
Rettungsdienstes festzustellen.

In Ländern, in denen den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten die Träger-
schaft des Rettungsdienstes übertragen
ist, sind die Aufgabenträger in vielen
Fällen auch zur Mitfinanzierung des
Rettungsdienstes verpflichtet. Die finan-
zielle Beteiligung der Träger des
Rettungsdienstes kann die Übernahme
entstehender Kostenunterdeckung für
eigene Einrichtungen (z. B. Feuerwehr)
und die Übernahme von Kostenunter-
deckungen bei Leistungserbringern – z.
B. in Sachsen-Anhalt gemäß § 20 Abs. 4
RettDG-LSA – umfassen. Darüber hin-
aus kann auch eine Beteiligung der
Aufgabenträger an der Finanzierung
spezieller Tatbestände wie der „Interess-
enquote“ an den Kosten einer integrier-
ten Leitstelle bestehen (z. B. in Schles-
wig-Holstein gemäß § 8 Abs. 1 RDG).

„Auffallend bei der Finanzierung des
Rettungsdienstes ist die Existenz
einer Vielzahl unterschiedlicher

Tarifsysteme.“

„Grundsätzlich ist ein Rückzug der
Länder aus der externen 

Finanzierung des Rettungsdienstes
festzustellen.“



Vielzahl unterschiedlicher Tarifsysteme.
Die Rettungsdienstgesetze bzw. deren
Ausführungsbestimmungen lassen den
an der Tarifgestaltung Beteiligten weit-
gehende Gestaltungsfreiheit. Deshalb
sind die einzelnen Tarife nicht nur in ih-
rem Niveau, sondern auch in ihrer
Struktur sehr vielgestaltig und somit
kaum miteinander vergleichbar.

Bei der Tarifgestaltung ist zunächst
festzulegen, ob und in welchem Umfang
eine Tarifdifferenzierung vorgenommen
werden soll, und nach welchen Kriteri-
en die Differenzierung vorzunehmen ist.
Einheitstarife, die nicht oder nur wenig
differenzieren, bieten den Vorteil der
einfachen Berechnung und Erhebung
sowie Überprüfung durch den Gebüh-
ren-/Rechnungsempfänger.Hierbei wer-
den allerdings ungleiche Einzelleistun-
gen gleich tarifiert, so daß bei großen
Leistungsunterschieden der Bezug zwi-
schen Leistung und Preis verloren gehen
kann [2].

Die Differenzierung der Tarife
schafft grundsätzlich die Möglichkeit zur
verursachungsgerechten Preisbildung
für die verschiedenen Einzelleistungen.
Gleichzeitig steigt mit zunehmender Dif-
ferenzierung der Aufwand für die Er-
mittlung und die Erhebung der Tarife.
Die Ermittlung differenzierter Tarife
setzt die Existenz einer qualifizierten Ko-
stenrechnung voraus, die in der Lage ist,
die durch die Einzelleistungen verur-
sachten Kosten zu ermitteln,da anderen-
falls der Bezug zwischen Einzelleistung
und Preis gar nicht erst hergestellt wer-
den kann. Zur Differenzierung der Tari-
fe sind unter anderem die folgenden ty-
pischen Gliederungskriterien zu nennen:
◗ Leistungsart (Luftrettung, Notarzt-

dienst, Notfallrettung, Krankentrans-
port);

◗ Fahrzeugart (NEF, NAW, KTW, RTW,
RTH);

◗ eingesetztes Personal: Anzahl, Quali-
fikation (Arzt, Rettungsassistent,
Rettungssanitäter etc.), Beschäfti-
gungsverhältnis (hauptamtlich, eh-
renamtlich etc.);

◗ zurückgelegte Fahrstrecke,
◗ Einsatzbereich (z. B. Fahrten über den

Rettungsdienstbereich hinaus),
◗ Einsatzdauer (z. B. minutengenaue

Abrechnung),

ge der Hilfsorganisationen in ihrer
Funktion als Leistungserbringer im Ret-
tungsdienst.

Bei der Beteiligung der Hilfsorgani-
sation an der Finanzierung des Ret-
tungsdienstes müssen 2 Gesichtspunkte
unterschieden werden [1]:
◗ Zum 1. übernehmen die Hilfsorgani-

sationen im Rahmen ihrer satzungs-
gemäßen Aufgabe freiwillig (oder un-
freiwillig) Kosten z. B. für verschiede-
ne Verwaltungsarbeiten, für die Be-
schaffung und Teilfinanzierung von
Anlagegütern oder auch für die Zwi-
schenfinanzierung auftretender Ver-
luste. Die so definierte Eigenbeteili-
gung wird von den Hilfsorganisatio-

nen über Eigen-
mittel (Mitglieds-
beiträge, Spenden
etc.) oder durch
Kreditaufnahme fi-
nanziert werden.
Als Beispiel sei hier
die 10-%-Eigenbe-

teiligung der Hilfsorganisationen in
Baden Württemberg an den förde-
rungsfähigen Kosten gemäß § 26 Abs.
1 RDG genannt.

◗ Zum 2. tragen die Hilfsorganisationen
durch die Mitwirkung ihrer ehren-
amtlichen Kräfte sowie durch das Ein-
bringen von Spendengeldern teilweise
erheblich zur Senkung der tariffähi-
gen Kosten bei, ohne daß ihnen da-
durch Aufwendungen entstehen (ide-
eller Bereich).

Finanzierungsbeiträge Dritter

Eine finanzielle Beteiligung Dritter liegt
dann vor, wenn die Finanzierungsbei-
träge, unabhängig von den am Ret-
tungsdienst Beteiligten, ausschließlich
mit dem Ziel der Förderung des Ret-
tungsdienstes zur Verfügung gestellt
werden (z. B. über gemeinnützige Stif-
tungen).

In den landesrechtlichen Regelun-
gen zur Finanzierung des Rettungsdien-
stes ist eine Einbeziehung Dritter nicht
ausdrücklich vorgesehen. In verschiede-
nen Ländern ist allerdings festgelegt, ob
durch die Beiträge von Dritten die Trä-
ger der externen Finanzierung oder die
Träger der Tariffinanzierung entlastet

◗ Einsatzzeit (Tag/Nacht, Sonn- und
Feiertage),

◗ Zusatzleistungen (z. B. Desinfektio-
nen, Fahrten mit Nutzung von Son-
derrechten),

◗ Nachfragegruppen bzw. Gebührenträ-
ger (z. B. Sozialversicherungsträger,
Selbstzahler, Krankenhäuser).

Die genannten Einzelkriterien werden
bei der konkreten Ausgestaltung der Ta-
rife häufig kombiniert, so daß sich im
Rettungsdienst der Bundesrepublik
Deutschland eine große Vielfalt an Tarif-
normen und -strukturen gebildet hat.

Die Kalkulation der (einheitlichen
oder differenzierten) Tarife erfolgt im
Regelfall in der Form, daß die erwarte-
ten tariffähigen
Kosten auf die er-
warteten Einsätze
bezogen werden.
Dabei ist vor allem
die exakte Ab-
schätzung der zu-
künftigen Einsatz-
leistung problematisch. Zwar kann da-
von ausgegangen werden, daß die Ge-
samtzahl der Einsätze weitgehend kon-
stant bleibt bzw. nur geringfügig
schwankt; die Struktur der Einsätze
kann dagegen eher Veränderungen un-
terliegen. In Abhängigkeit vom gewähl-
ten Tarifsystem und der zeitlichen Bin-
dung der Tarife kann eine Veränderung
der Einsatzstruktur zu erheblichen fi-
nanziellen Fehlentwicklungen führen
[1].

Die in vielen Fällen praktizierte
„Methodik“ des Vortrages der Erlös-
über- oder -unterdeckung auf den neu-
en Kalkulationsraum kann so zu erheb-
lichen Sprüngen bei den Tarifen führen.
Ein Vergleich der chronologischen Tarif-
entwicklung ist auch aus diesem Grund
häufig nur sehr unzulänglich möglich.

Interne Finanzierung

Die interne Finanzierung ist dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Leistungserbrin-
ger an der Finanzierung des Rettungs-
dienstes beteiligt sind. Da die Finanzie-
rung aus öffentlichen Haushalten gene-
rell der externen Finanzierung zugeord-
net wurde, beschränkt sich die interne
Finanzierung in der Regel auf die Beiträ-

Notfall & Rettungsmedizin 3·99 | 173

„Die interne Finanzierung ist 
dadurch gekennzeichnet, daß die

Leistungserbringer an der
Finanzierung des Rettungsdienstes

beteiligt sind.“



werden. In Nordrhein-Westfalen bleibt
gemäß § 6 Abs. 2 KAG-NW bei der Zins-
berechnung im Rahmen der Gebühren-
ermittlung „...der aus Beiträgen und Zu-
schüssen Dritter aufgebrachte Eigenka-
pitalanteil außer Betracht.“

Resümee dieses Beitrages
sowie von Teil I und II

Aussagefähige Ergebnisse zur Beurtei-
lung der Wirtschaftlichkeit des Ret-
tungsdienstes können nur dann erzielt
werden, wenn die Rahmenbedingungen
und die Parameter sowie das zur Verfü-
gung stehende Datenmaterial vergleich-
bar sind. Da der Rettungsdienst in die
grundsätzliche Regelungskompetenz
der Länder fällt, ist diese Grundvoraus-
setzung angesichts fehlender Harmoni-
sierungsbemühungen nicht gegeben.
Folgende Faktoren beeinträchtigen die
Transparenz und die Vergleichbarkeit
des zur Verfügung stehenden Datenma-
terials:
◗ Die länderspezifisch unterschiedli-

chen Rahmenbedingungen beeinflus-
sen Organisation,Leistung,Kosten,Fi-
nanzierung und Tarifbildung des Ret-
tungsdienstes in unterschiedlichem
Umfang.

◗ Das Fehlen einer einheitlich abge-
stimmten Systematik zur Erfassung
und Darstellung der Ausstattung, Lei-
stungen und Kosten verhindert be-
reits im Ansatz die Erstellung von Be-
triebsvergleichen.

Die Einflüsse der unterschiedlichen Rah-
menbedingungen in den Ländern auf ei-
ne vergleichende
Überprüfung der
Wirtschaftlichkeit
des Rettungsdien-
stes werden im fol-
genden beispielhaft
thematisiert. Wie
ausgeführt, ist die
Entwicklung einer einheitlichen Meß-
größe für die Leistungen des Rettungs-
dienstes problematisch.Die bestehenden
Schwierigkeiten führen häufig dazu, die
Leistung des Rettungsdienstes auf die
Einsatzleistung und/oder die Vorhalte-
leistung zu reduzieren und als Kennzahl
für die Beurteilung der Wirtschaftlich-
keit die Kosten je Einsatzfahrt oder je

ist die Anwendung eines einheitlichen
Kennzahlensystems zur Erfassung und
Strukturierung von Ausstattungen, Lei-
stungen und Kosten im Rettungsdienst.
Kennzahlen fungieren dabei nicht nur
als Frühwarn- und Vergleichssystem,
sondern auch als Planungsinstrumenta-
rium. Der Vergleich der Ist-Werte mit
den Soll-Werten zeigt auf, wo die Ziele
erreicht sind. Kennzahlen unterstützen
somit die Planung und die Steuerung
des Rettungsdienst. Das von uns hierzu
entwickelte Indikatorenmodell INDI-
KAT® wurde in den zurückliegenden 3
Jahren in der Praxis eingesetzt und eva-
luiert. Es unterstützt sowohl die Kosten-
strukturanalyse als auch die Budgetie-
rung für einzelne Leistungsbereiche,
Leistungserbringer und Rettungsdienst-
bereiche innerhalb vorgegebener län-
derspezifischer Regelungen. Doch wel-
che Kennzahlen sind nützlich? Was sa-
gen sie aus? Wie werden Sie ermittelt?
Wie sind sie zu lesen und zu bewerten?
Dies alles soll in einem Folgebeitrag am
Beispiel von INDIKAT® ausführlich vor-
gestellt und diskutiert werden.
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Vorhaltestunde heranzuziehen. Die Ver-
wendung dieser Maßzahlen zur Wirt-
schaftlichkeitsbeurteilung über Länder-
grenzen hinweg ist jedoch schon allein
deshalb unzulässig,weil die gesetzlichen
Rahmenbedingungen ein unterschiedli-
ches Leistungsniveau (z. B. verschiedene
Hilfsfristen, unterschiedliche Qualifika-
tionen des Einsatzpersonals) vorgeben.
Höhere Kosten je Einsatzfahrt oder je
Vorhaltestunde sind damit alleine kein
Indiz für eine schlechtere Wirtschaftlich-
keit, solange nicht sichergestellt ist, daß
einem solchen Vergleich gleichwertige
Leistungen zugrunde liegen oder die Lei-
stungen auf ein einheitliches Niveau
normiert wurden.

Der 2. Grund für die mangelnde
Transparenz und Vergleichbarkeit des
Rettungsdienstes über Ländergrenzen
hinweg ist das Fehlen einer einheitlichen
Systematik zur Erfassung und Darstel-
lung der Kosten und Leistungen. Die
fehlenden Harmonisierungsbemühun-
gen haben in der Praxis zu einer Vielzahl
von Kostenrechnungen und Kostendar-
stellungen geführt. Soweit von den Lei-
stungserbringern Darstellungen ihrer
Kosten- und Leistungsstruktur gefor-
dert sind, dienen sie in der Regel als
Grundlage für die Verhandlung und den
Abschluß von Vereinbarungen zum
Budget sowie zu Art und Höhe von
Tarifen. Damit gewinnen die Regelun-
gen zur Finanzierung des Rettungsdien-
stes direkten Einfluß auf die Kostener-
fassung, so daß z. B. lediglich diejenigen
Kosten berücksichtigt werden, die über
Tarife finanziert werden und damit eine

vollständige Ko-
stenerfassung un-
terbleibt. Für die
Überprüfung der
Wirtschaftlichkeit
ist es jedoch not-
wendig, die Ge-
samtkosten des

Rettungsdienstes unabhängig von der
Finanzierungsart zu erfassen.

Ausblick

Der 1. Schritt zu mehr Transparenz und
Vergleichbarkeit bei der Beurteilung der
Wirtschaftlichkeit des Rettungsdienstes
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„Für die Überprüfung der Wirtschaft-
lichkeit ist es jedoch notwendig,

die Gesamtkosten des
Rettungsdienstes unabhängig 

von der Finanzierung zu erfassen.“


